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Freitag, 26. April 2024, 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Husmatt in Lauerz

Begrüssung und Eröffnung durch den Gemeindepräsidenten

Traktanden

1. Wahl der 3 Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler

2. Jahresrechnung 2023 inkl. Nachtragskredite

3. Abrechnung Verpflichtungskredit Neubau Kanzleigebäude

4. Einbürgerungsgesuch Ludwig und Beate Schönefeld

5. Einbürgerungsgesuch Hüseyin und Viyan Tasar

Die Traktanden 1–5 werden an der Gemeindeversammlung definitiv verabschiedet. 

Die Unterlagen können auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Lauerz, im April 2024  Im Namen des Gemeinderats:

  Walter Marty, Gemeindepräsident
  Markus Schnüriger, Gemeindeschreiber

Einladung zur Gemeindeversammlung 



4

1.1   Gesamtbeurteilung und Antrag des 
 Gemeinderats

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 5’413’636.63 und 
einem Gesamtertrag von CHF 5’673’877.05 schliesst  
die Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von  
CHF 260’240.42 ab. Trotz diesem Gewinn sind hohe 
Nachtragskredite von   CHF 241’327.80 aufzuweisen. Ein 
Teil dieser Nachtragskredite entstehen immer noch durch 
Umbuchungen von HRM1 auf HRM2. Dementsprechend 
werden diese andernorts eingespart.
Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 1’506’673.45. 
Darunter fallen die Restzahlung Anschaffung TLF, die Er-
weiterung der Lüftungsanlage Schulhaus Husmatt, letzte 
Umgebungsarbeiten des neuen Kanzleigebäudes sowie 
die Sanierungen im Bereich Abwasserbeseitigung.

Entwicklung der Finanzen des vergangenen Jahres
An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 
wurde der Voranschlag 2023 mit einem Aufwandüber-
schuss von CHF 448’956 verabschiedet. Aus diesem 
 budgetierten Verlust kann ein Ertragsüberschuss von   
CHF 260’240.42 aufgezeigt werden. Auf den ersten Blick 
ein sehr positives und freudiges Ergebnis, vor allem mit 
Sicht auf die willkommenen höheren Steuereinnahmen. 
Jedoch konnten im Gegenzug Projekte teilweise nicht 
 angegangen, realisiert oder fertiggestellt werden. 
Somit ist der Abschluss 2023 auf den zweiten Blick eher 
nett als erfreulich, da sich diese finanziellen Einsparungen 
vermehrt in die kommenden Jahre verlagern. Grundsätz-
lich darf aber die Budgetdisziplin der einzelnen Ressorts 
hervorgehoben werden.

Entwicklung des Eigenkapitals
Das Eigenkapital erhöht sich von CHF 520’702.87 (Stand 
31.12.2022) auf CHF 784’401.18 (Stand 31.12.2023). Der 
Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gut geschrieben. 
Einiges an Gelder schluckte in den letzten Jahren nebst 
der Anschaffung des neuen TLF, vor allem der Neubau 
Kanzlei und die Sanierung der Bergstrasse. Diese zwei 
(Millionen-)Projekte konnten im 2023 realisiert und fertig 
gestellt werden.
Fürs Jahr 2024 sind keine grösseren Investitionen geplant, 
womit sich das Eigenkapital stabilisieren kann. Jedoch 
steht im Zusammenhang mit der Abwasserproblematik, 
der finanziellen Verpflichtung gegenüber der Wasserver-
sorgungsgenossenschaft Lauerz oder den grossen Ab-
schreibungen der erwähnten Investitionen die Gemeinde 
weiterhin auf wackligen Beinen. Zudem wird Lauerz in den 

nächsten Jahren nicht um eine Schulhauserweiterung 
 herumkommen.
Nicht zu vergessen ist der neue innerkantonale Finanzaus-
gleich (IFA). Dieser wird unserer Gemeinde ab 2025 nicht 
mehr so hohe Zahlungen generieren wie bis anhin. Jedoch 
hat Lauerz seitens Kanton die Möglichkeit, Strukturzu-
schläge für sogenannte Infrastrukturprojekte zu erhalten. 
Diese müssen durch den Regierungs- und Kantonsrat 
jährlich neu geprüft und bewilligt werden.

Entwicklung des Fremdkapitals
Die hohe Investitionstätigkeit führten zu einer Erhöhung der 
Darlehen von CHF 4.7 Mio. auf insgesamt CHF 5.5 Mio. 
per 31.12.2023.

1  Überblick Jahresrechnung 2023
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Kommentar zur finanziellen Lage

0 Allgemeine Verwaltung
Durch Veränderungen innerhalb des Verwaltungsteams 
sind höhere Kosten entstanden. Nebst der Doppelan-
stellung von Franz Müller während zwei Monaten, sind just 
in dieser intensiven Einarbeitungsphase mehrere perso-
nelle Ausfälle – krankheitshalber bedingt und durch die 
Streichung der Stellenprozente im Bereich Einwohner-
kontrolle – hinzugekommen.
Die Löhne der Gemeinderäte werden nicht mehr nach 
 geleisteten Stunden, sondern in Pauschalen abgerechnet. 
Daraus ergeben sich zeitliche Einsparungen mit der Ab-
rechnung seitens der Verwaltung, jedoch auch diverse 
Umbuchungen in verschiedenen Konten. 
Im Bereich Bauverwaltung können um einiges höhere 
 Einnahmen durch grössere Bautätigkeit aufgelistet werden.

1 Öffentliche Sicherheit 
Die Streichung etlicher Stellenprozente im Verwaltungs-
team fürs Jahr 2024 und der damit verbundene kurz - 
fristige Stellenwechsel im Einwohneramt erzielen tiefere 
Lohnkosten. 
Der Zuschuss an Steuermitteln an die Spezialfinanzierung 
Feuerwehr fiel weit weniger hoch aus als budgetiert. Aus 
dem Verkauf des alten TLF ergab sich ein Gewinn von  
CHF 14’749, welcher vollumfänglich aufs Konto der Feuer-
wehr einfliessen konnte.
Im Weiteren führte der sorgsame und durchdachte Um-
gang mit den Ausgaben zu einem erfreulichen Ergebnis in 
diesem Ressort.

2 Bildung 
Im Bereich Bildung blieben die Ausgaben im Rahmen. Die 
höheren Lohnkosten sind auf Stellenwechsel, mehr Stell-
vertretungen und Erhöhung der Stellenprozente infolge 
höherer Schülerzahl zurückzuführen. Die geleisteten 
 Unterrichtsstunden durch den Schulleiter sind neu in der 
Primarschule aufgelistet und fallen unter der Kontierung 
Schulleitung weg. Für die ICT sind mehr personelle Res-
sourcen als budgetiert benötigt worden. Dank diesen 
Mehrstunden konnte im Gegenzug einiges im Bereich 
Unterhalt In for matik und Anschaffungen von Geräten und 
Hardware eingespart werden. 
Die Musikschule verzeichnet ein paar musikalische Talente 
mehr als angenommen, dafür sind wieder weniger Kinder 
der Sonderschule zugeteilt.

Durch die Schliessung der Bergstrasse während deren 
Sanierung sind einige Stunden im Schülertransport weg-
gefallen. 
Vor allem im Bereich Schulliegenschaften bewegte man 
sich stark unter Budget. Bei Neuanschaffungen konnte 
von Occasionsangeboten profitiert werden, der Unterhalt 
an Gebäude und Inventar fiel nicht ganz so hoch aus oder 
wurde in Eigenregie ausgeführt.
Aufgrund der unbefriedigenden Raumluft und der starken 
Wärmeentwicklung in den Sommermonaten hatte der 
 Gemeinderat im 2022 beschlossen, eine kontrollierte 
Raumlüftung im 1. Obergeschoss des Schulhauses ein-
zubauen. Die Raumlüftung wurde im 2023 realisiert und 
zeigt positive Wirkung. Der budgetierte Betrag von  
CHF 220’000 wurde um CHF 4’650.15 unterschritten. 

3 Kultur und Freizeit 
Hier ziehen die budgetierten, jedoch teilweise nicht aus-
geführten Projekte im Bereich Wanderwege viel weniger 
Ausgaben mit sich. 
Einen kleinen Ertrag in die Kasse spülten bereits die provi-
sorisch eingerichteten Stellplätze in der Badi Seemattli.

4 Gesundheit
Im Bereich Gesundheit fallen die höheren Kosten der 
 Pflegefinanzierung sowie der Spitex ins Gewicht. Der 
 Anteil an diesen Kosten wird jährlich nach effektivem 
 Aufwand berechnet und auf die Gemeinden – je nach 
 Einwohnergrösse – verteilt.

5 Soziale Sicherheit
Durch die steigenden Gesundheitskosten ist auch der 
 Anteil der Gemeinden an der Prämienverbilligung ge-
stiegen.
Im Bereich wirtschaftliche Hilfe fiel die Unterstützung an 
schweizerische und ausländische Staatsangehörige weni-
ger hoch aus, als angenommen. 
Im Asylwesen sind die Kosten immer sehr schwierig ab-
zuschätzen. Durch den höheren Zuteilungsschlüssel des 
Kantons mussten zusätzlich Personen aufgenommen wer-
den. Dies führt sehr schnell zu einem Mehraufwand in 
 verschiedenen Bereichen. 
Erfreulicherweise erarbeitete sich eine Familie im Asyl-
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wesen ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit, im Gegen - 
zug fallen jedoch dafür budgetierte Beiträge seitens des 
Kantons weg.

6 Verkehr 
Der wieder etwas zu warme Winter sorgte für tiefere 
 Kosten im Bereich Schneeräumung. 
Durch die Sanierung der Bergstrasse fiel deren Unterhalt 
weit geringer aus als budgetiert. Die Schluss rechnung der 
Sanierung Bergstrasse liegt noch nicht vor. Deshalb 
konnte auch die Abschreibung noch nicht vorgenommen 
werden.
Die Parkplatzeinnahmen der Parkuhren sind geringer aus-
gefallen als budgetiert, dies infolge der Sanierung Berg-
strasse und Fertigstellung Umgebung Kanzlei. Im Gegen-
zug konnten mehr Parkkarten verkauft werden.

7 Umwelt und Raumordnung 
Im Bereich der Gewässerverbauungen fielen einige Pro-
jekte ganz weg. Die Hoheit der Bäche geht nach der Ab-
stimmung im 2023 zum Bezirk über. Auf diese Abstim-
mung wurde zugewartet. Einige Budgetposten sind daher 
nicht weiterverfolgt worden.
Das Projekt «Hangentwässerung Windegg» – budgetiert 
im 2023 – wird im 2024 realisiert. Das Projekt ist nun aus-
geschrieben.
Im Bereich Abwasserbeseitigung konnte noch nicht alles 
fertiggestellt oder kostengünstiger ausgeführt werden. So 
fiel der Zuschuss durch Steuermittel in dieser Spezial-
finanzierung um einiges geringer aus als angenommen.

8 Volkswirtschaft 
Der tiefere Ertrag resultiert aus der Umbuchung der  
Dividenden der ebs Energie AG ins Ressort Finanzen und 
Steuern.

9 Finanzen und Steuern 
Die Steuereinnahmen halten sich fast identisch im budge-
tierten Rahmen. Die Gemeinde Lauerz erhält immer noch 
Gelder auf hohem Niveau seitens des Finanzsausgleichs. 
Durch aufgenommene Darlehen und Zinsanstieg ist das 
Zinsniveau für Fremdkapital stark gestiegen.

Kommentar zu den wesentlichen Risiken
Die Sanierung der Bergstrasse, die Abwasserproble - 
matik und die geforderte Mitfinanzierung der Sanierung 
der Frischwasserleitung durch die Wasserversorgungs-
genossenschaft sind Themen, welche den Finanzhaushalt 
in den nächsten Jahren stark belasten werden.
Die Rechnung 2022 sowie der Finanzplan 2024–2027 
 zeigen auf, dass das Eigenkapital sehr bald aufgebraucht 
sein wird.
Der «neue» Finanzausgleich ist ein wichtiges Thema. Wird 
er umgesetzt, wie vom Kanton in die Vernehmlassung 
 geschickt, erhält die Gemeinde Lauerz nach Ablauf des 
Härteausgleichs deutlich weniger Mittel. Lauerz war Pro fi-
teur des kantonalen Finanzausgleichs und der Unter-
stützung durch die finanzstarken Schwyzer Ge meinden.
Wir haben noch Hoffnung, dass es für Lauerz eine gute 
Lösung geben wird.

Antrag des Gemeinderats

Der Gemeinderat beantragt,

a. die Nachtragskredite von CHF 241'327.80 zu Lasten der Erfolgsrechnung 2023 zu genehmigen,

b. die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 260’240.42 zu genehmigen, 

c. die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 1'506'673.45 zu genehmigen.
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1.2  Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde 
Lauerz betreffend Jahresrechnung 2023 

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes 
für die Bezirke und Gemeinden die Buchführung, die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, 
 Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang), die Nachtragskredite sowie die Existenz des 
Internen Kontrollsystems für das Rechnungsjahr 2023 geprüft.

Für die Jahresrechnung inklusive Internes Kontrollsystem ist der Gemeinderat verantwortlich, wäh-
rend unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so geplant und durch-
geführt, dass wesentliche Fehlaussagen in den Jahresrechnungen mit angemessener Sicherheit 
 erkannt werden. Wir prüften die Posten und Ausgaben der Jahresrechnungen mittels Analysen und 
Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgeben-
den Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsunterschiede sowie die Darstellung 
der Jahresrechnungen als Ganzes. Das Interne Kontrollsystem wurde mittels Dokumentation der 
 Gemeinde/des Bezirks und entsprechenden Stichproben geprüft und beurteilt. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung, die Jahresrechnungen und die Nach-
tragskredite den gesetzlichen Bestimmungen.

In Übereinstimmung mit § 8 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden bestäti-
gen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausgestaltetes Internes Kontrollsystem 
existiert.

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Lauerz

Lauerz, 21. März 2024  Philipp Schmidig, Präsident
    Katja Rickenbacher
    Anton Schuler
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Erfolgsrechnung Rechnung 
2023

Voranschlag
2023

Rechnung
2022

Total Betrieblicher Aufwand 5’374’697.93 5’777’450 5’487’718.76
Total Betrieblicher Ertrag -5’610’125.29 -5’289’874 -5’176’134.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -235’427.36 487’576 311’584.41

Finanzaufwand 38’938.70 5’600 13’835.28
Finanzertrag -63’751.76 -44’220 -57’591.00
Ergebnis aus Finanzierung -24’813.06 -38’620 -43’755.72

Operatives Ergebnis -260’240.42 448’956 267’828.69

Ausserordentlicher Aufwand 
Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -260’240.42 448’956 267’828.69

Total Aufwand 
Total Ertrag

5’413’636.63
-5’673’877.05

5’783’050
-5’334’094

5’501’554.04
-5’233’725.35

Investitionsrechnung Rechnung
2023

Voranschlag
2023

Rechnung
2022

Total Investitionsausgaben 1’740’941.95 2’030’000 2’338’759.80
Total Investitionseinnahmen -234’268.50 -496’000 -91’511.20
Nettoinvestitionen 1’506’673.45 1’534’000 2’247’248.60

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung
-  Ertrag, Überschuss, Verbesserung
   Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

1.3 Gesamtübersicht
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1.4 Genehmigung der Nachtragskredite der Jahresrechnung 2023

Rechnung
2023

Voranschlag 
2023

bewilligte
NK

Nachtrags-
kredit

Kurzbegründung

0110 Legislative

30 Personalaufwand 4’113.85 3’000.00 1’113.85 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

0120 Exekutive

30 Personalaufwand 91’652.55 84’000.00 7’652.55 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21’950.50 18’800.00 3’150.50 Höhere Kosten für rechtliche Beratung,  
Versicherungskosten

0220 Allgemeine Dienste, übrige

30 Personalaufwand 201’212.75 162’860.00 38’352.75 Gemeindeschreiber

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 150’595.52 134’475.00 16’120.52 Höhere Kosten Print/Medien, Büromaterial,  
Versicherung, IT-Nutzungsaufwand

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 26’208.00 26’208.00 Abschreibung Mobiliar Kanzlei, siehe 290.33

0221 Bauverwaltung

30 Personalaufwand 129’743.45 129’740.00 3.45 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

0291 Parzelle Seemattli

36 Transferaufwand 600.00 600.00 Gerichtliches Verbot

1406 Markt-/Wirtschaftwesen

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10.00 10.00 Delkredere

1610 Militärische Verteidigung
30 Personalaufwand 49.45 49.45 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

36 Transferaufwand 1’700.00 1’500.00 200.00 Entschädigung Kugelfang, neue Kontierung siehe 
1610.34

1621 Sanitätsdienstliches
Ersteinsatzelement (SEE)

30 Personalaufwand 952.00 700.00 252.00 Höherer Sold als budgetiert

        

2110 Kindergarten
30 Personalaufwand 159’250.80 152’300.00 6’950.80 Höhere Lohnkosten infolge mehr Stellenprozent

2120 Primarstufe
30 Personalaufwand 901’619.25 837’500.00 64’119.25 Höhere Lohnkosten infolge Stellenwechsel,

Umbuchung Lehrertätigkeit Schulleiter

36 Transferaufwand 42’725.15 36’700.00 6’025.15 Höherer ICT-Support

2140 Musikschulen
30 Personalaufwand 1’258.70 1’000.00 258.70 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

36 Transferaufwand 39’821.80 35’000.00 4’821.80 Höhere Anzahl Musikschüler

Fehlt für eine Ausgabe ein Voranschlagskredit oder reicht dieser nicht aus, ist vor dem Eingehen neu er Verpflichtun-
gen ein Nachtragskredit einzuholen. Hat der Aufschub einer Ausgabe gewichtige Nachteile zur Folge, darf der 
Gemeinderat anordnen, dass der Nachtragskredit vorzeitig beansprucht wird. Massgebend ist das Verfahren für 
den Voranschlag (§ 12 FHG-BG).

Folgende Nachtragskredite (NK) werden der Gemeindeversammlung zur Genehmigung unterbreitet: 
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3420 Freizeit
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11’368.00 11’300.00 68.00 Etwas höhere Abschreibung

4210 Ambulante Krankenpflege 

30 Personalaufwand 269.55 269.55 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

4330 Schulgesundheitsdienst
30 Personalaufwand 3’530.60 3’050.00 480.60 Etwas höhere Lohnkosten und Besuch von Weiter -

bildungen

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4’549.99 4’450.00 99.99 Verrechnung von Fahrspesen

5350 Leistungen an das Alter
30 Personalaufwand 53.90 53.90 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

5440 Jugendschutz

30 Personalaufwand 53.90 53.90 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

5790 Fürsorge, n.a.g
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’603.40 1’600.00 3.40 Höhere Mitgliederbeiträge

6150 Gemeinde-/Bezirksstrassen
30 Personalaufwand 107’380.20 98’605.00 8’775.20 Entschädigung ehem. Mitarbeiter inkl. höherer Sozial-

versicherungsanteil

6220 Regional- u. Agglomerationsverkehr
30 Personalaufwand 269.70 269.70 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

6400 Nachrichtenübermittlung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4’017.54 3’750.00 267.54 Höhere Gebühren für bargeldlose Zahlungen

7200 Abwasserbeseitigung

49 Interne Verrechnungen 31’285.19 31’285.19 Finanzierung des Aufwandüberschuss über allg. 
Steuergelder

7300 Abfallwirtschaft

30 Personalaufwand 539.25 539.25 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

36 Transferaufwand 45’685.16 38’500.00 7’185.16 Höhere Entsorgungskosten, siehe 7300.42, 7300.46

7690 Übrige Bekämpfung von Umwelt-
verschmutzung

30 Personalaufwand 269.70 269.70 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2’052.25 1’700.00 352.25 Höhere Mitgliederbeiträge, Güselaktionen einer Schul-
klasse

Rechnung
2023

Voranschlag 
2023

bewilligte
NK

Nachtrags-
kredite

Kurzbegründung
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7790 Umweltschutz, n.a.g.

30 Personalaufwand 161.90 161.90 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

7900 Raumordnung

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20’746.55 20’000.00 746.55 Versand Flyer Infoveranstaltung Siedlungskonzept

8400 Tourismus 

30 Personalaufwand 161.15 161.15 Neuordnung Entschädigung Gemeinderat

9100 Steuern

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10’565.85 7’000.00 3’565.85 Höheres Delkredere

34 Finanzaufwand 3’797.20 3’400.00 397.20 Höherer Skontobetrag ausbezahlt

9610 Zinsen

34 Finanzaufwand 34’928.70 1’000.00 23’500.00 10’428.70 Steigende Zinsen für Darlehen

9690 Finanzvermögen, n.a.g.

34 Finanzaufwand 4.35 4.35 Ausbuchung von Kleinbeträgen

Total Nachtragskredite zur 
Genehmigung

241’327.80

Rechnung
2023

Voranschlag 
2023

bewilligte
NK

Nachtrags-
kredit

Kurzbegründung
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Rechnung 
2023

Voranschlag 
2023

Rechnung
2022

30 Personalaufwand 2’185’756.45 2’144’215 2’137’618.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’345’911.71 1’641’275 1’634’609.04
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 331’583.00 403’600 277’555.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0 0.00
36 Transferaufwand 1’308’482.66 1’385’950 1’237’379.18
37 Durchlaufende Beiträge 5’681.60 0 0.00
39 Interne Verrechnungen 193’824.62 202’410 196’268.00
90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital 3’457.89 0 4’289.09

Total Betrieblicher Aufwand 5’374’697.93 5’777’450 5’487’718.76

40 Fiskalertrag -1’905’404.45 -1’542’300 -1’556’730.25
41 Regalien und Konzessionen -45’000.00 -48’800 -48’300.00
42 Entgelte -453’731.54 -426’300 -456’468.25
43 Verschiedene Erträge 0.00 0 0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0 0.00
46 Transferertrag -3’006’483.08 -3’070’064 -2’918’367.85
47 Durchlaufende Beiträge -5’681.60 0 0.00
49 Interne Verrechnungen

Total Betrieblicher Ertrag
-193’824.62

-5’610’125.29
-202’410

-5’289’874
-196’268.00

-5’176’134.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -235’427.36 487’576 311’584.41

34 Finanzaufwand 38’938.70 5’600 13’835.28
44 Finanzertrag

Ergebnis aus Finanzierung
-63’751.76
-24’813.06

-44’220
-38’620

-57’591.00
-43’755.72

Operatives Ergebnis -260’240.42 448’956 267’828.69

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -260’240.42 448’956 267’828.69

Total Aufwand 5’413’636.63 5’783’050 5’501’554.04
Total Ertrag -5’673’877.05 -5’334’094 -5’233’725.35

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung
-  Ertrag, Überschuss, Verbesserung
   Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen.

2  Erfolgsrechnung

2.1 Gestufter Erfolgsausweis
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Rechnung 
2023

Voranschlag 
2023

Rechnung
2022

0 Allgemeine Verwaltung 1’035’421.97 1’001’715 1’144’543.20
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 104’508.80 132’270 130’646.38
2 Bildung 1’815’073.70 1’883’336 1’768’678.00
3 Kultur, Sport und Freizeit 48’319.24 87’050 47’314.75
4 Gesundheit 474’911.78 425’320 424’575.75
5 Soziale Sicherheit 354’288.48 302’340 356’409.36
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 224’403.31 320’925 188’383.25
7 Umweltschutz und Raumordnung 77’854.79 248’000 115’283.33
8 Volkswirtschaft -39’570.85 -55’950 -42’948.00
9 Finanzen und Steuern -4’355’451.64 -3’896’050 -3’865’057.33

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandsüberschuss (+) -260’240.42 448’956 267’828.69

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung
-  Ertrag, Überschuss, Verbesserung
   Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen.

2.2 Erfolgsrechnung nach Funktionen
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  Rechnung Voranschlag Rechnung
  2023 2023 2022 
  
E Erfolgsrechnung -260’240.42 448’956 267’828.69 
   
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1’035’421.97 1’001’715 1’144’543.20
    
01 Legislative und Exekutive 126’639.04 120’950 185’734.95
    
0110 Legislative 13’035.99 18’150 14’836.10
30 Personalaufwand 4’113.85 3’000 2’827.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10’776.44 15’850 14’204.95
42 Entgelte -1’854.30 -700 -2’196.35
    
0120 Exekutive 113’603.05 102’800 170’898.85
30 Personalaufwand 91’652.55 84’000 72’164.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21’950.50 18’800 98’734.40
    
02 Allgemeine Dienste 908’782.93 880’765 958’808.25
    
0210 Finanz- und Steuerverwaltung 180’357.35 190’000 191’441.04
30 Personalaufwand 176’297.45 190’440 163’100.39
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18’622.90 18’660 44’320.50
34 Finanzaufwand  500 
37 Durchlaufende Beiträge 5’681.60  
42 Entgelte -1’897.00 -6’600 -4’319.85
46 Transferertrag -12’666.00 -13’000 -11’660.00
47 Durchlaufende Beiträge -5’681.60  
    
0220 Allgemeine Dienste, übrige 371’639.67 296’435 382’203.74
30 Personalaufwand 201’212.75 162’860 228’116.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 150’595.52 134’475 140’535.39
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 26’208.00  26’208.00
39 Interne Verrechnungen 500.00  100.00
42 Entgelte -6’712.30 -900 -12’679.65
46 Transferertrag -164.30  -76.90
    
0221 Bauverwaltung 112’417.93 150’240 157’255.00
30 Personalaufwand 129’743.45 129’740 135’045.55
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 54’676.98 51’500 64’888.00
42 Entgelte -72’002.50 -31’000 -42’678.55
    
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 167’694.98 191’160 142’923.02
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19’273.98 30’170 30’413.27
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 126’185.00 144’800 102’845.00
39 Interne Verrechnungen 23’736.00 16’190 17’280.00
42 Entgelte   -6’615.25
44 Finanzertrag -1’500.00  -1’000.00
    

2.3 Erfolgsrechnung nach Funktionen und Arten
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  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2023 2023 2022

0291 Parzelle Seemattli 76’673.00 52’930 84’985.45
30 Personalaufwand  7’500 289.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 99’841.00 64’790 83’626.75
36 Transferaufwand 600.00  
39 Interne Verrechnungen 16’532.00 17’840 19’880.00
42 Entgelte -3’500.00  -460.40
44 Finanzertrag -5’600.00 -6’000 -18’350.00
49 Interne Verrechnungen -31’200.00 -31’200 
    
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 104’508.80 132’270 130’646.38
    
12 Rechtsprechung 1’570.00 2’800 1’529.00
    
1200 Rechtsprechung 1’570.00 2’800 1’529.00
30 Personalaufwand 2’000.00 2’100 1’300.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 170.00 700 229.00
42 Entgelte -600.00  
    
14 Allgemeines Rechtswesen 73’231.94 94’250 100’063.88
    
1400 Allgemeines Rechtswesen 64’591.24 79’150 84’944.73
30 Personalaufwand 73’948.05 77’700 88’654.18
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 603.38 6’150 1’324.95
36 Transferaufwand 5’139.00 5’500 4’883.00
42 Entgelte -15’099.19 -10’200 -9’917.40
    
1403 Betreibungswesen 7’133.00 5’400 6’520.00
36 Transferaufwand 7’133.00 7’500 6’520.00
42 Entgelte  -2’100 
    
1405 Zivilstandsamt 2’552.00 2’700 2’071.00
36 Transferaufwand 2’552.00 2’700 2’071.00
    
1406 Markt-/Wirtschaftwesen -1’680.00 -1’000 -1’690.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10.00  
42 Entgelte -1’690.00 -1’000 -1’690.00
    
1409 Kataster- und Vermessungswesen 635.70 8’000 8’218.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 635.70 8’000 8’218.15
    
15 Feuerwehr   
    
1500 Feuerwehr   
30 Personalaufwand 45’539.35 51’460 43’339.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 71’141.48 88’190 86’310.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 30’769.00 31’400 8’693.00
34 Finanzaufwand 208.45 500 170.95
36 Transferaufwand 100.00 100 100.00
39 Interne Verrechnungen 1’800.00 1’300 400.00
42 Entgelte -90’080.35 -88’800 -89’745.20
44 Finanzertrag -14’858.80  -80.00
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46 Transferertrag -5’148.70 -3’000 -5’490.00
49 Interne Verrechnungen -39’470.43 -81’150 -43’698.80
    
16 Verteidigung 29’706.86 35’220 29’053.50
    
1610 Militärische Verteidigung 1’749.45 1’700 200.00
30 Personalaufwand 49.45  
34 Finanzaufwand  200 
36 Transferaufwand 1’700.00 1’500 200.00
    
1620 Zivilschutz 21’811.90 26’420 24’157.95
30 Personalaufwand 2’381.15 3’020 2’082.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2’395.05 6’000 5’014.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16’049.00 16’100 16’049.00
36 Transferaufwand 486.70 1’000 811.80
39 Interne Verrechnungen 500.00 300 200.00
    
1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement 6’145.51 7’100 4’695.55
30 Personalaufwand 952.00 700 587.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4’793.51 6’200 3’608.55
39 Interne Verrechnungen 400.00 400 500.00
42 Entgelte  -200 
    
2 BILDUNG 1’815’073.70 1’883’336 1’768’678.00
    
21 Obligatorische Schule 1’642’557.75 1’693’336 1’579’643.75
    
2110 Kindergarten 128’102.54 125’438 100’255.75
30 Personalaufwand 159’250.80 152’300 142’213.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17’986.64 22’900 5’004.50
42 Entgelte  -300 
46 Transferertrag -49’134.90 -49’462 -46’962.50
    
2120 Primarstufe 907’016.51 852’678 833’059.25
30 Personalaufwand 901’619.25 837’500 826’599.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 125’487.31 145’400 140’225.50
36 Transferaufwand 42’725.15 36’700 38’704.15
42 Entgelte -110.00 -800 -80.00
46 Transferertrag -162’705.20 -166’122 -172’390.05
    
2140 Musikschulen 41’080.50 36’100 45’696.45
30 Personalaufwand 1’258.70 1’000 1’268.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  100 22.50
36 Transferaufwand 39’821.80 35’000 44’405.65
    
2170 Schulliegenschaften 380’520.72 451’570 429’200.00
30 Personalaufwand 163’347.20 178’000 162’429.85
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 125’358.52 176’000 184’064.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 97’550.00 97’700 88’936.00
39 Interne Verrechnungen 3’100.00 6’890 1’100.00
42 Entgelte -1’555.00 -1’000 -670.65

  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2023 2023 2022



  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2023 2023 2022

17

44 Finanzertrag -7’280.00 -6’020 -5’565.00
49 Interne Verrechnungen   -1’095.00
    
2180 Tagesbetreuung 9’109.67  
30 Personalaufwand 3’977.90  
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5’131.77  
    
2190 Schulleitung 149’701.01 190’650 145’852.30
30 Personalaufwand 105’413.20 138’150 115’389.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11’422.46 17’100 6’055.40
36 Transferaufwand 33’764.35 36’300 24’407.20
46 Transferertrag -899.00 -900 
    
2191 Obligatorische Schule, n.a.g. 27’026.80 36’900 25’580.00
30 Personalaufwand 575.80 1’700 790.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26’451.00 35’200 24’789.70
    
22 Sonderschulen 172’515.95 190’000 189’034.25
    
2200 Sonderschulen 172’515.95 190’000 189’034.25
36 Transferaufwand 172’515.95 190’000 189’034.25
    
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 48’319.24 87’050 47’314.75
    
32 Kultur, übrige 16’906.75 23’480 13’564.25
    
3220 Musik und Theater 1’150.00 2’050 1’850.00
36 Transferaufwand 1’150.00 2’050 1’850.00
    
3290 Kultur, n.a.g. 15’756.75 21’430 11’714.25
30 Personalaufwand 1’364.95 6’030 2’364.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 891.80 1’500 150.00
36 Transferaufwand 13’500.00 13’900 9’200.00
    
34 Sport und Freizeit 31’412.49 63’570 33’750.50
    
3410 Sport 2’050.00 3’450 6’900.00
36 Transferaufwand 2’050.00 3’450 6’900.00
    
3420 Freizeit 29’362.49 60’120 26’850.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 19’258.49 44’200 16’392.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11’368.00 11’300 11’368.00
36 Transferaufwand 300.00 300 300.00
39 Interne Verrechnungen 5’182.00 5’820 1’161.00
42 Entgelte -975.00  
46 Transferertrag -5’771.00 -1’500 -2’371.00
    



  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2023 2023 2022
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4 GESUNDHEIT 474’911.78 425’320 424’575.75
    
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 346’135.25 319’400 330’002.80
    
4110 Spitäler 200.00 400 200.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  200 
36 Transferaufwand 200.00 200 200.00
    
4120 Pflegefinanzierung 284’115.25 259’000 271’402.80
36 Transferaufwand 284’115.25 259’000 271’402.80
    
4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 61’820.00 60’000 58’400.00
36 Transferaufwand 61’820.00 60’000 58’400.00
    
42 Ambulante Krankenpflege 120’695.94 98’420 86’568.30
    
4210 Ambulante Krankenpflege 108’742.05 83’400 75’482.35
30 Personalaufwand 269.55  
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  3’000 
36 Transferaufwand 108’472.50 80’400 75’482.35
    
4220 Rettungsdienste 11’953.89 15’020 11’085.95
30 Personalaufwand 1’779.00 2’000 2’554.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9’749.89 12’320 7’431.75
39 Interne Verrechnungen 1’000.00 1’000 1’100.00
42 Entgelte -575.00 -300 
    
43 Gesundheitsprävention 8’080.59 7’500 8’004.65
    
4330 Schulgesundheitsdienst 8’080.59 7’500 8’004.65
30 Personalaufwand 3’530.60 3’050 3’406.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4’549.99 4’450 4’597.85
    
5 SOZIALE SICHERHEIT 354’288.48 302’340 356’409.36
    
51 Krankheit und Unfall 72’846.25 69’900 68’217.50
    
5120 Prämienverbilligungen 72’846.25 69’900 68’217.50
36 Transferaufwand 72’846.25 69’900 68’217.50
    
53 Alter + Hinterlassene 1’451.70 7’750 2’856.80
    
5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV -559.00  
46 Transferertrag -559.00  
    
5350 Leistungen an das Alter 2’010.70 7’750 2’856.80
30 Personalaufwand 53.90  
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 100.00 5’100 100.00
36 Transferaufwand 1’856.80 2’650 2’756.80
    



  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2023 2023 2022
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54 Familie und Jugend 5’201.05 5’200 5’519.50
    
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 3’464.15 2’500 3’851.50
36 Transferaufwand 3’464.15 2’500 3’851.50
    
5440 Jugendschutz 53.90 1’000 
30 Personalaufwand 53.90  
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1’000 
    
5450 Leistungen an Familien 1’683.00 1’700 1’668.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’683.00 1’700 1’668.00
    
57 Sozialhilfe und Asylwesen 274’789.48 219’490 279’815.56
    
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 56’303.17 119’980 47’107.36
30 Personalaufwand   77.31
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3’747.00 8’800 13’565.85
36 Transferaufwand 121’753.15 160’500 83’368.90
42 Entgelte -9’643.80 -11’000 -17’957.70
46 Transferertrag -59’553.18 -38’320 -31’947.00
    
5730 Asylwesen 200’363.66 66’170 206’507.68
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 301’867.21 232’080 301’378.25
36 Transferaufwand 76’814.30 94’800 92’765.63
39 Interne Verrechnungen 31’200.00 31’200 
42 Entgelte -20’971.30 -44’200 -15’009.10
46 Transferertrag -188’546.55 -247’710 -172’627.10
    
5790 Fürsorge, n.a.g. 18’122.65 33’340 26’200.52
30 Personalaufwand 3’708.65 5’840 13’505.32
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’603.40 1’600 1’423.40
36 Transferaufwand 12’810.60 25’900 11’271.80
    
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 224’403.31 320’925 188’383.25
    
61 Strassenverkehr 151’172.67 236’075 114’398.73
    
6150 Gemeinde-/Bezirksstrassen 150’492.14 236’225 118’752.35
30 Personalaufwand 107’380.20 98’605 121’624.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 63’196.09 87’830 63’221.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13’595.00 92’400 13’595.00
36 Transferaufwand 20’000.00 20’200 20’000.00
39 Interne Verrechnungen 8’600.00 5’400 2’000.00
42 Entgelte -1’605.00 -1’000 -1’362.15
46 Transferertrag -2’905.15 -650 -44’302.25
49 Interne Verrechnungen -57’769.00 -66’560 -56’025.00
    
6151 Parkplätze -804.07 -3’150 -7’317.92
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10’223.93 5’600 4’448.43
39 Interne Verrechnungen 3’255.00 3’750 1’500.00
44 Finanzertrag -14’283.00 -12’500 -13’266.35
    



  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2023 2023 2022
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6190 Strassen, n.a.g. 1’484.60 3’000 2’964.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’484.60 3’000 2’964.30
    
62 Öffentlicher Verkehr 86’236.60 102’600 85’993.80
    
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 86’236.60 102’600 85’993.80
30 Personalaufwand 269.70  
36 Transferaufwand 85’966.90 102’600 87’466.10
46 Transferertrag   -1’472.30
    
64 Nachrichtenübermittlung -13’005.96 -17’750 -12’009.28
    
6400 Nachrichtenübermittlung -13’005.96 -17’750 -12’009.28
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4’017.54 3’750 8’903.33
42 Entgelte -17’023.50 -21’500 -20’912.61
    
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 77’854.79 248’000 115’283.33
    
72 Abwasserbeseitigung   
    
7200 Abwasserbeseitigung   
30 Personalaufwand 269.70 2’240 2’240.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 108’508.94 158’700 187’384.90
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -2.00  
36 Transferaufwand 67’821.95 96’000 70’292.55
39 Interne Verrechnungen 13’018.00 15’000 5’557.00
42 Entgelte -158’331.40 -155’000 -179’425.25
46 Transferertrag  -16’000 
49 Interne Verrechnungen -31’285.19  -86’049.20
90 Abschluss Erfolgsrechnung  -100’940 
    
73 Abfallwirtschaft   
    
7300 Abfallwirtschaft   
30 Personalaufwand 539.25  
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 55.75 350 288.70
36 Transferaufwand 45’685.16 38’500 42’076.55
39 Interne Verrechnungen 2’441.00 2’810 2’886.00
42 Entgelte -48’195.90 -46’700 -49’390.34
46 Transferertrag -3’983.15  -150.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung 3’457.89 5’040 4’289.09
    
74 Verbauungen 6’617.10 173’000 44’695.05
    
7410 Gewässerverbauungen 6’617.10 173’000 44’695.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6’617.10 173’000 52’075.40
46 Transferertrag   -7’380.35
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75 Arten- und Landschaftsschutz 14’491.00 9’900 14’122.05
    
7500 Arten- und Landschaftsschutz 14’491.00 9’900 14’122.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21.30 500 500.00
36 Transferaufwand 14’469.70 28’400 13’622.05
46 Transferertrag  -19’000 
    
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 2’321.95 2’700 1’728.95
    
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 2’321.95 2’700 1’728.95
30 Personalaufwand 269.70  
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2’052.25 1’700 1’728.95
36 Transferaufwand  1’000 
    
77 Übriger Umweltschutz 31’066.79 37’120 34’631.13
    
7710 Friedhof und Bestattung 23’633.54 29’010 25’364.48
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5’945.54 11’740 7’867.48
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9’861.00 9’900 9’861.00
36 Transferaufwand  300 
39 Interne Verrechnungen 9’137.00 10’070 8’956.00
42 Entgelte -1’310.00 -3’000 -1’320.00
    
7790 Umweltschutz, n.a.g. 7’433.25 8’110 9’266.65
30 Personalaufwand 161.90  
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 355.35 420 986.85
36 Transferaufwand 2’848.00 3’000 2’817.60
39 Interne Verrechnungen 4’068.00 4’690 5’500.00
42 Entgelte   -37.80
    
79 Raumordnung 23’357.95 25’280 20’106.15
    
7900 Raumordnung 23’357.95 25’280 20’106.15
30 Personalaufwand 2’611.40 5’280 5’647.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20’746.55 20’000 14’459.05
    
8 VOLKSWIRTSCHAFT -39’570.85 -55’950 -42’948.00
    
84 Tourismus 311.15 350 240.00
    
8400 Tourismus 311.15 350 240.00
30 Personalaufwand 161.15  
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 228.00 350 240.00
40 Fiskalertrag -78.00  
    
85 Industrie, Gewerbe, Handel 5’118.00 9’200 5’112.00
    
8500 Industrie, Gewerbe, Handel 5’118.00 9’200 5’112.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’118.00 5’200 1’112.00
36 Transferaufwand 4’000.00 4’000 4’000.00
    

  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2023 2023 2022



  Rechnung Voranschlag Rechnung
    2023 2023 2022

22

87 Brennstoffe und Energie -45’000.00 -65’500 -48’300.00
    
8710 Elektrizität -45’000.00 -65’500 -48’300.00
41 Regalien und Konzessionen -45’000.00 -48’800 -48’300.00
44 Finanzertrag  -16’700 
    
9 FINANZEN UND STEUERN -4’355’451.64 -3’896’050 -3’865’057.33
    
91 Steuern -1’900’063.40 -1’540’900 -1’560’863.96
    
9100 Steuern -1’900’063.40 -1’540’900 -1’560’863.96
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10’565.85 7’000 128.64
34 Finanzaufwand 3’797.20 3’400 3’637.65
36 Transferaufwand  100 
40 Fiskalertrag -1’905’326.45 -1’542’300 -1’556’730.25
46 Transferertrag -9’100.00 -9’100 -7’900.00
    
93 Finanz- und Lastenausgleich -2’248’400.00 -2’248’400 -2’242’500.00
    
9300 Finanz- und Lastenausgleich -2’248’400.00 -2’248’400 -2’242’500.00
46 Transferertrag -2’248’400.00 -2’248’400 -2’242’500.00
    
95 Ertragsanteile, übrige -255’900.00 -255’900 -169’900.00
    
9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung -255’900.00 -255’900 -169’900.00
46 Transferertrag -255’900.00 -255’900 -169’900.00
    
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung -19’396.91 -25’500 -18’702.97
    
9610 Zinsen -19’341.26 -25’500 -18’752.20
34 Finanzaufwand 34’928.70 1’000 9’977.35
44 Finanzertrag -20’169.96 -3’000 -19’329.55
49 Interne Verrechnungen -34’100.00 -23’500 -9’400.00
    
9690 Finanzvermögen, n.a.g. -55.65  49.23
34 Finanzaufwand 4.35  49.33
44 Finanzertrag -60.00  -0.10
    
97 Rückverteilungen -1’046.95 -1’000 -1’238.40
    
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -1’046.95 -1’000 -1’238.40
46 Transferertrag -1’046.95 -1’000 -1’238.40
    
99 Nicht aufgeteilte Posten 69’355.62 175’650 128’148.00
    
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 69’355.62 175’650 128’148.00
39 Interne Verrechnungen 69’355.62 79’750 128’148.00
90 Abschluss Erfolgsrechnung  95’900 
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Rechnung 
2023

Voranschlag 
2023

Rechnung
2022

50 Sachanlagen 1’740’941.95 2’030’000 2’338’759.80
51 Investitionen auf Rechnungen Dritter
52 Immaterielle Anlagen
54 Darlehen
55 Beteiligungen und Grundkapitalien
56 Eigene Investitionsbeiträge
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge

Total Investitionsausgaben 1’740’941.95 2’030’000 2’338’759.80

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen -1.00
61 Rückerstattungen
62 Übertragung von immat. Anlagen in das Finanzvermögen
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -234’267.50 -496’000 -91’511.20
64 Rückzahlung von Darlehen
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge

Total Investitionseinnahmen -234’268.50 -496’000 -91’511.20

Nettoinvestitionen 1’506’673.45 1’534’000 2’247’248.60

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung
-  Ertrag, Überschuss, Verbesserung
   Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen.

3  Investitionsrechnung

3.1 Investitionsrechnung nach Arten
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Rechnung 
2023

Voranschlag 
2023

Rechnung
2022

0 Allgemeine Verwaltung 111’068.80 125’000 1’940’361.45
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 71’638.70 80’000 259’499.60
2 Bildung 215’349.85 220’000
3 Kultur, Sport und Freizeit
4 Gesundheit
5 Soziale Sicherheit
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1’213’289.65 1’019’000 47’387.55
7 Umweltschutz und Raumordnung -104’673.55 90’000
8 Volkswirtschaft
9 Finanzen und Steuern

Nettoinvestitionen 1’506’673.45 1’534’000 2’247’248.60

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung
-  Ertrag, Überschuss, Verbesserung
   Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen.

3.2 Investitionsrechnung nach Funktionen
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Rechnung 
2023

Voranschlag 
2023

Rechnung
2022

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 111’068.80 125’000 1’940’361.45

02 Allgemeine Dienste 111’068.80 125’000 1’940’361.45

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 111’068.80 125’000 1’940’361.45

50 Sachanlagen 111’068.80 125’000 1’941’361.45

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -1’000.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 71’638.70 80’000 259’499.60

15 Feuerwehr 71’638.70 80’000 259’499.60

1500 Feuerwehr 71’638.70 80’000 259’499.60
50 Sachanlagen 131’639.70 140’000 259’499.60
60 Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen -1.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -60’000.00 -60’000

2 BILDUNG 215’349.85 220’000

21 Obligatorische Schule 215’349.85 220’000

2170 Schulliegenschaften 215’349.85 220’000
50 Sachanlagen 215’349.85 220’000

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1’213’289.65 1’019’000 47’387.55

61 Strassenverkehr 1’213’289.65 1’019’000 47’387.55

6150 Gemeinde-/Bezirksstrassen 1’213’289.65 1’019’000 47’387.55

50 Sachanlagen 1’261’663.65 1’445’000 47’387.55

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -48’374.00 -426’000

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -104’673.55 90’000

72 Abwasserbeseitigung -104’673.55 90’000

7200 Abwasserbeseitigung -104’673.55 90’000

50 Sachanlagen 21’219.95 100’000 90’511.20
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -125’893.50 -10’000 -90’511.20

Nettoinvestitionen 1’506’673.45 1’534’000.00 2’247’248.60

3.3 Investitionsrechnung nach Funktionen und Arten
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4  Bilanz

Aktiven 01.01.2023 31.12.2023

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 440’816.57 527’554.48
101 Forderungen 544’665.30 620’771.00
102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 88’104.10 79’222.90
106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00
107 Finanzanlagen 0.00 0.00
108 Sachanlagen FV 0.00 0.00
109 Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital 0.00 0.00

Total Finanzvermögen 1’073’585.97 1’227’548.38

140 Sachanlagen VV 5’766’510.15 7’046’274.15
142 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00
144 Darlehen 0.00 0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 208’100.00 208’100.00
146 Investitionsbeiträge 0.00 0.00
148 Total kumulierte zusätzliche Abschreibungen 0.00 0.00

Total Verwaltungsvermögen 5’974’610.15 7’254’374.15

Total Aktiven 7’048’196.12 8’481’922.53

Passiven 01.01.2023 31.12.2023

200 Laufende Verbindlichkeiten 897’497.05 1’228’263.05
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 2’500’000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 42’404.35 70’350.00
205 Kurzfristige Rückstellungen 455’173.20 366’054.60

Kurzfristiges Fremdkapital 1’395’074.60 4’164’667.65

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 5’057’206.85 3’461’880.40
208 Langfristige Rückstellungen 4’238.50 0.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 70’973.30 70’973.30

Langfristiges Fremdkapital 5’132’418.65 3’532’853.70

Total Fremdkapital 6’527’493.25 7’697’521.35

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -71’296.68 -67’838.79
291 Fonds im Eigenkapital 0.00 0.00

Zweckgebundenes Eigenkapital -71’296.68 -67’838.79

295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 591’999.55 852’239.97

Zweckfreies Eigenkapital 591’999.55 852’239.97

Total Eigenkapital 520’702.87 784’401.18

Total Passiven 7’048’196.12 8’481’922.53
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5  Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (Fonds Geld) Rechnung 2023

(+) Ertragsüberschuss, (-) Aufwandsüberschuss (Jahresergebnis)  260’240.42
(+) Einlagen / (-) Entnahmen Spezialfinanzierungen EK  3’457.89 
(+) Einlagen / (-) Entnahmen Spezialfinanzierungen FK -
(+) Abschreibungen Verwaltungsvermögen  331’583.00

(+) Wertberichtigungen VV  -   

= (+) Selbstfinanzierungsüberschuss / (-) -fehlbetrag  595’281.31 

(+) Verluste / (-) Gewinne auf Finanzvermögen (realisiert)  -14’749.00 
(+) Wertberichtigungen / (-) Wertaufholungen Finanzvermögen (nicht realisiert)  -   
(+) Abnahme / (-) Zunahme Forderungen -76’105.70 
(+) Abnahme / (-) Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen  8’881.20 
(+) Abnahme / (-) Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten  -   
(-) Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen  -   
(+) Zunahme / (-) Abnahme Laufende Verbindlichkeiten  330’766.00 
(+) Zunahme / (-) Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen  27’945.65 
(+) Bildung / (-) Auflösung kurzfristige Rückstellungen  -89’118.60 
(+) Bildung / (-) Auflösung langfristige Rückstellungen  -4’238.50 

(+) Zunahme / (-) Abnahme Verbindlichkeiten / Forderungen ggü. Fonds  FK und EK -

= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)  778’662.36 

(-) Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen  -1’740’941.95 
(+) Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen  234’268.50 
(+) Abnahme / (-) Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -
(+) Zunahme / (-) Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR -
(+) Abnahme / (-) Zunahme Darlehen im VV -
(-) Auflösung passivierte Investitionsbeiträge -

(+) Aktivierung Eigenleistungen  -   

= Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen  -1’506’673.45 

(+) Abnahme / (-) Zunahme Finanzanlagen  -   
(+) Abnahme / (-) Zunahme Sachanlagen FV  -   
(-) Wertberichtigungen / (+) Wertaufholungen Finanzvermögen (nicht realisiert)  -   

(-) Verluste / (+) Gewinne auf Finanzvermögen (realisiert)  14’749.00

= Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen  14’749.00 

= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit  -1’491’924.45 

(+) Zunahme / (-) Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  2’500’000.00
(+) Zunahme / (-) Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten  -1’700’000.00 

= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit  800’000.00 

= Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)  86’737.91 

Kontrollrechnung
Stand flüssige Mittel per 31.12.  527’554.48 

- Stand flüssige Mittel per 1.1.  440’816.57 

= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel  86’737.91 

Kontrolltotal  -   
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– Finanzinstrumente: Anlagen von Finanzvermögen in 
Obligationen in Fremdwährungen, ausländische Aktien 
und alternative Anlagen wie Hedge Funds, Derivate 
oder andere Anlagen mit stark spekulativem Charakter 
sind nicht zulässig.

6.1.2 Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden in den Aktiven der Bilanz geführt, 
wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervor-
bringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben vorgesehen ist. Zudem muss sich ihr Wert verläss-
lich ermitteln lassen (§ 34 Abs. 1 FHG-BG).
Verpflichtungen werden in den Passiven der Bilanz ge-
führt, wenn ihr Ursprung auf einem Ereignis in der Vergan-
genheit liegt, zu deren Erfüllung mit einem Mittelabfluss 
gerechnet werden muss und deren Betrag zuverlässig 
 ermittelt werden kann (§ 34 Abs. 2 FHG-BG). Wenn der 
Zeitpunkt der Erfüllung oder die Höhe des künftigen Mittel-
abflusses mit Unsicherheiten behaftet ist, wird eine Ver-
pflichtung in Form einer Rückstellung gebildet (§ 34 Abs. 3 
FHG-BG).
Die Anlagen des Finanzvermögens werden zu Verkehrs-
werten bewertet (§ 35 Abs. 1 FHG-BG). Die Buchwerte 
des Finanzvermögens werden jährlich überprüft und ge-
gebenenfalls neu bewertet. Sachanlagen im Finanzver-
mögen werden alle fünf Jahre überprüft und bei Bedarf neu 
bewertet (§ 26 Abs. 3 FHV-BG).
Die Bewertung des Verwaltungsvermögens erfolgt zu An-
schaffungswerten abzüglich notwendiger Abschreibungen 
(§ 35 Abs. 2 FHG-BG). Die Entwertung durch die ordent-
liche Nutzung wird durch planmässige lineare Abschrei-
bungen über die angenommene Nutzungsdauer berück-
sichtigt. Das Verwaltungsvermögen wird gemäss Anhang II 
der FHV-BG abgeschrieben.
Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert bilanziert (§ 35 
Abs. 3 FHG-BG).

6.1  Angaben zum angewandten Regelwerk 
und zu den Bilanzierungsgrundsätzen

6.1.1 Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Die Jahresrechnung wurde auf der Grundlage des Finanz-
haushaltsgesetzes der Bezirke und Gemeinden vom   
30. Mai 2018, SRSZ 153.100, FHG-BG, und der dazu-
gehörigen Finanzhaushaltsverordnung vom 25. Juni 2019, 
SRSZ 153.111, FHV-BG, erstellt. Die rechtlichen Grund-
lagen stützen sich grundsätzlich auf das im Januar 2008 
durch die Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen 
und Finanzdirektoren (FDK) verabschiedete Handbuch 
HRM2. § 26 FHG-BG und § 22 FHV-BG verweisen explizit 
auf HRM2 als anzuwendende Rechnungslegungsnorm. 
Das Handbuch enthält 20 Fachempfehlungen zur öffentli-
chen Rechnungslegung sowie einen Kontenrahmen. Die 
Rechnungslegung soll ein Bild des Finanzhaushaltes ge-
ben, welches der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage entspricht. In Anhang 3 der FHV hat der Re-
gierungsrat die gültigen Fachempfehlungen und allfällige 
Abweichungen davon festgelegt. Abweichungen zu den 
Fachempfehlungen ergeben sich folgende:

– Spezialfonds und Vorfinanzierungen: Spezialfonds wer-
den nur in der Bilanz ausgewiesen. Ausgaben und Ein-
nahmen (Fondsrechnung) erfolgen ausserhalb der Er-
folgsrechnung und der Investitionsrechnung. Die Bil-
dung von Reserven für noch nicht beschlossene Vor-
haben (Vorfinanzierungen) ist nicht zulässig.

– Pensionskasse: Für künftige Arbeitgeber-Sanierungs-
beiträge an die Pensionskasse des Kantons Schwyz im 
Fall einer Unterdeckung gemäss § 11 des Gesetzes 
über die Pensionskasse des Kantons Schwyz (PKG) 
vom 21. Mai 2014 oder andere Vorsorgeeinrichtungen 
werden weder Rückstellungen gebildet noch passive 
Rechnungsabgrenzungen verbucht. Die Arbeitgeber- 
Sanierungsbeiträge werden wie die ordentlichen Bei-
träge im Jahr der Fälligkeit verbucht sowie im Voran-
schlag und Finanzplan berücksichtigt. 

– Vorgehen beim Übergang zu HRM2: Die Reserven aus 
Neubewertung des Finanzvermögens und aus Aufwer-
tung des Verwaltungsvermögens sind nach einem Jahr 
aufzulösen. Bei Reserven aus Neubewertung von Grund-
 stücken kann auf die Auflösung verzichtet werden.

6  Anhang zur Jahresrechnung
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6.1.3 Spezifische Bilanzierungsgrundsätze

Flüssige Mittel (100)
Die Bewertung der vorhandenen flüssigen Mittel erfolgt wie 
bisher zum Nominalwert.

Forderungen (101)
Die Erträge werden nach dem Soll-Prinzip bei Rechnungs-
stellung verbucht.
Wesentliche Forderungen, deren Einzug gefährdet ist,  
sind entsprechend zu berichtigen (Einzelwertberichtigung).
Sämtliche übrige Guthaben sind jährlich im Umfang eines 
Abzuges von 5% zu berichtigen (§ 26 Abs. 3 FHV-BG).

Kurzfristige Finanzanlagen (102)
Kurzfristige Finanzanlagen werden zum Verkehrswert bi-
lanziert.

Aktive Rechnungsabgrenzungen (104)
Die Höhe der Aktivierung ergibt sich aus dem Abgren-
zungstatbestand (Nominalwerte).

Vorräte und angefangene Arbeiten (106)
Die Bewertung der Vorräte und angefangenen Arbeiten 
erfolgt zum Anschaffungswert bzw. zu Herstellungskosten 
oder zum Marktwert, wenn dieser darunterliegt.

Langfristige Finanzanlagen (107)
Die Bewertung von Wertschriften mit Kurswert erfolgt zum 
Kurswert, unabhängig davon, ob die Wertschriften in ei-
nem aktiven Markt gehandelt werden oder nicht. Die Be-
wertung der Wertschriften ohne Kurswert erfolgt zum An-
schaffungswert. Die Werthaltigkeit der Wertschriften ohne 
Kurswert wird jährlich überprüft.
Die Bewertung von Darlehen im Finanzvermögen erfolgt zu 
Nominalwerten. Ist eine dauerhafte Wertminderung abseh-
bar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt. Die Werthaltig-
keit der Darlehen im Finanzvermögen wird jährlich über-
prüft.

Sachanlagen im Finanzvermögen (108)
Die Bewertung der Sachanlagen im Finanzvermögen er-
folgt bei Erstzugang zu Anschaffungskosten. Die Folgebe-
wertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzierungs-
stichtag. Die Buchwerte werden alle fünf Jahre überprüft 
und bei Bedarf neu bewertet.

Sachanlagen Verwaltungsvermögen (140)
Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, 
die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. 
Die Bewertung der Anlagen im Verwaltungsvermögen er-
folgt beim Erstzugang zum Anschaffungswert. Die Aktivie-
rungsgrenze beträgt CHF 75’000.00. Anschaffungen unter 
diesem Betrag werden im Anschaffungsjahr der Erfolgs-
rechnung belastet; es erfolgt keine Aktivierung in der Bilanz 
und es werden keine Abschreibungen in den Folgejahren 
vorgenommen. Die Anlagen im Verwaltungsvermögen 
werden jährlich zu folgenden Sätzen linear über die Nut-
zungsdauer abgeschrieben (§ 27 Abs. 2 bzw. Anhang II 
FHV-BG):

Grundstücke für Hochbauten und Waldungen werden nicht 
mehr abgeschrieben. Da die Grundstücke neu nicht mehr 
abgeschrieben werden, werden diese von den Hochbauten 
getrennt und separat bilanziert.

Darlehen im Verwaltungsvermögen (144)
Die Bewertung der Darlehen erfolgt zum Nominalwert. 
Darlehen im Verwaltungsvermögen werden nicht wertbe-
richtigt, solange keine Wertminderung eintritt.

Beteiligungen im Verwaltungsvermögen (145)
Die Bewertung der Beteiligungen im Verwaltungsvermö-
gen erfolgt zum Anschaffungswert. Dieser stimmt in der 
Regel mit dem Nominalwert überein. Es werden keine 
Wertberichtigungen vorgenommen, solange keine Wert-
minderungen eintreten.

Laufende Verpflichtungen (200)
Die Laufenden Verpflichtungen werden zum Nominalwert 
bewertet.

[23] 

 

Anlagekategorie Nutzungsdauer 
in Jahren 

Abschreibungs-
satz (in %) 

1 Grundstücke - - 
2a Gebäude/Hochbauten 25 4.00 
2b Alters- und Pflegeheime 33  3.03  
3a Strassen 25 4.00 
3b Brücken 25 4.00 
4 Wald - - 
5a Kanalbauten 40 2.50 
5b Gewässerverbauungen 40 2.50 
6 Orts-/Regionalplanungen - - 
7a Mobilien 5 20.00 
7b Maschinen 5 20.00 
7c Fahrzeuge, Rettungsfahrzeuge Bezirke 5 20.00 
8 Spezialfahrzeuge  15 6.67 
9 Informatik, Hardware 5 20.00 
10a immaterielle Anlagen 5 20.00 
10b Informatik, Software 5 20.00 
11a Investitionsbeiträge für die Erfüllung einer 

öffentlichen Aufgabe  
nach Nutzungsdauer des finanzierten 
Objekts 

11b Investitionsbeiträge an Private 5 20 
12 Anlagen im Bau - - 
13, 
14 

Darlehen und Beteiligungen im Verwal-
tungsvermögen 

- - 

15 Abwasseranlagen 25 4.00 
16 Abfallanlagen 25 4.00 
 

Grundstücke für Hochbauten und Waldungen werden nicht mehr abgeschrieben und deshalb von den 
Haubauten getrennt und separat bilanziert. Da die Grundstücke neu nicht mehr abgeschrieben wer-
den, werden diese von den Hochbauten getrennt und separat bilanziert. 

Darlehen im Verwaltungsvermögen (144) 
Die Bewertung der Darlehen erfolgt zum Nominalwert. Darlehen im Verwaltungsvermögen werden 
nicht wertberichtigt, solange keine Wertminderung eintritt. 

Beteiligungen im Verwaltungsvermögen (145)  
Die Bewertung der Beteiligungen im Verwaltungsvermögen erfolgt zum Anschaffungswert. Dieser 
stimmt in der Regel mit dem Nominalwert überein. Es werden keine Wertberichtigungen vorgenom-
men, solange keine Wertminderungen eintreten. 

Laufende Verpflichtungen (200) 
Die Laufenden Verpflichtungen werden zum Nominalwert bewertet. 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (201) 
Kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten (Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten unterjährig) werden zum Nomi-
nalwert bewertet. 

Passive Rechnungsabgrenzungen (204) 
Die Höhe der Passivierung ergibt sich aus dem Abgrenzungstatbestand (Nominalwerte). 

Kurzfristige (205) und Langfristige Rückstellungen (208) 
Gemäss Fachempfehlungen zu HRM2 ist eine Rückstellung zu bilden wenn: 

• es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, deren Ursprung in einem Ereignis der Ver-
gangenheit liegt, 

• der Mittelabfluss zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich ist (Eintretenswahrscheinlichkeit 
über 50 Prozent), 

• die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und 
• der Betrag wesentlich ist. 

Kurzfristig ist eine Rückstellung dann, wenn der Mittelabfluss innerhalb eines Jahres nach Bilanzstich-
tag erwartet wird. In Anwendung dieser Kriterien sind die latenten Verpflichtungen gegenüber den 
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Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (201)
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Laufzeiten bzw. Rest-
laufzeiten unterjährig) werden zum Nominalwert bewertet.

Passive Rechnungsabgrenzungen (204)
Die Höhe der Passivierung ergibt sich aus dem Ab-
grenzungstatbestand (Nominalwerte).

Kurzfristige (205) und 
Langfristige Rückstellungen (208)
Gemäss Fachempfehlungen zu HRM2 ist eine Rückstel-
lung zu bilden wenn:

– es sich um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, 
deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit 
liegt,

– der Mittelabfluss zur Erfüllung der Verpflichtung wahr-
scheinlich ist (Eintretenswahrscheinlichkeit über 50 %),

– die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt wer-
den kann und der Betrag wesentlich ist.

Kurzfristig ist eine Rückstellung dann, wenn der Mittel-
abfluss innerhalb eines Jahres nach Bilanzstichtag erwar-
tet wird. In Anwendung dieser Kriterien sind die latenten 
Verpflichtungen gegenüber den Angestellten aus Ferien, 
Überzeiten, Dienstaltersgeschenken und Überbrückungs-
renten betragsmässig zu berechnen und entsprechende 
kurzfristige und langfristige Rückstellungen zu bilden.

– Gemäss Anhang 3 FHV werden für künftige Arbeit-
geber-Sanierungsbeiträge im Fall einer Unterdeckung 
an die Pensionskasse des Kantons Schwyz gemäss  
§ 11 des Gesetzes über die Pensionskasse des Kan-
tons Schwyz vom 21. Mai 2014, SRSZ 145.201, PKG 
weder Rückstellungen gebildet noch passive Rech-
nungsabgrenzungen verbucht. Die Arbeitgeber-Sanie-
rungsbeiträge werden wie die ordentlichen Beiträge  
im  Jahr der Fälligkeit verbucht sowie im Voranschlag 
und Finanzplan berücksichtigt.

Langfristige Finanzverbindlichkeiten (206)
Die Langfristigen Finanzverbindlichkeiten werden zum No-
minalwert bewertet.

Verbindlichkeiten Spezialfinanzierungen und Fonds 
im Fremdkapital (209) und Verpflichtungen  
beziehungsweise Vorschüsse Spezialfinanzierungen 
im Eigenkapital (290)
Die Zuteilung der Spezialfinanzierungen und Fonds zum 
Fremdkapital oder Eigenkapital erfolgt aufgrund der Verf-
ügungsfreiheit der kommunalen Behörden. Solange die 
kommunalen Organe die Gesetzesbestimmungen und 
Regle mente selber ändern können, gelten die Spezial-
finanzierungen als Eigenkapital, ansonsten als Fremd - 
ka pital (§ 37 Abs. 4 FHG-BG).
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Stand Spezialfinanzierungen Jahresergebnis Stand
Veränderungen 01.01.23 Fonds, Legate, Stiftungen 31.12.23

Einlage Entnahme Ertragsü. Aufwandü. Umbuchung Vorjahr

2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -71’296.68 3’457.89 0.00 -67’838.79

Abwasserbeseitigung -102’232.19 0.00 0.00 -102’232.19

Abfallwirtschaft 9’435.51 3’457.89 0.00 12’893.40

Parkplatzabgeltung 21’500.00 0.00 0.00 21’500.00

2990 Jahresergebnis -267’828.69 260’240.42 267’828.69 260’240.42

2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 859’828.24 -267’828.69 591’999.55

Total 520’702.87 3’457.89 0.00 260’240.42 0.00 0.00 784’401.18

Stand Stand
Veränderungen 01.01.23 31.12.23

Einlage Entnahme

2090 Spezialfinanzierungen im Fremdkapital  70’973.30  -    -    70’973.30 

2090 Verpflichtung für Schutzraumabgeltungen  70’973.30  -    -    70’973.30 

Total   70’973.30  -    -    70’973.30 

6.2 Eigenkapitalnachweis

6.3 Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital
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Kurzfristige Rückstellungen Stand Bildung inkl. Umgliederung Auflösung Stand
01.01.2023 Erhöhung (+) (+/-) (-) 31.12.2023 Begründung

2050 Mehrleistungen des Personals  36’187.00  460.00  -     36’647.00  B 

2051 Andere Ansprüche des Personals -  -    -  - -  

2053 Für nicht versicherte Schäden  396’750.00 - -71’580.90  325’169.10  C 

2056 Vorsorgeverpflichtungen  22’236.20  4’238.50  -22’236.20  4’238.50  A 

(Umlegung aus 2051, neue Kontierung 2056)

Langfristige Rückstellungen Stand Bildung inkl. Umgliederung Auflösung Stand
01.01.2023 Erhöhung (+) (+/-) (-) 31.12.2023 Begründung

2081 Ansprüche des Personals Umlegung  -  -     -  -   -  

2083 Für nicht versicherte Schäden -  -   -  -    -    

2086 Vorsorgeverpflichtungen (langfristig) 4’238.50 -4’238.50 - A

Total langfristige Rückstellungen  4’238.50  4’238.50  -    -

6.4 Rückstellungsspiegel

Total kurzfristige Rückstellungen  455’173.20  460.00  4’238.50  -93’817.10  366’054.60 

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

 

A Auflösung und Umgliederung Überbrückungsrenten  36’187.00 

B Ferien, Überzeit und Dienstaltersgeschenk  4’238.50

C Altlastensanierung Seemattli, Teilumsetzung 2023
Restliche Bauarbeiten auf 2024 verschoben

 325’169.10

Total kurzfristige Rückstellungen  366’054.60
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Beteiligungen und Grundkapitalien Rechtsform Nominalwert Anteil Erläuterung Stand Zugang (+) Stand
01.01.2023 (+) (+/-) 01.01.2023 Abgang (-) 31.12.23

1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen  196’100.00  196’100.00 

145400 Aktien ebs Energie AG  Aktiengesellschaft  1’000.00 194 nicht voll liberiert (Konto 2069.00)  194’000.00     194’000.00 

145401 Aktien ebs Erdgas+Biogas AG  Aktiengesellschaft  200.00 50  2’100.00  2’100.00 

1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen  12’000.00  12’000.00 

145500 Aktien Auto AG Schwyz  Aktiengesellschaft  500.00 4  2’000.00  2’000.00 

145501 Aktien Kräbel-Rigi Scheidegg AG  Aktiengesellschaft  5’000.00 2  10’000.00  10’000.00 

Total Beteiligungen und Grundkapitalien im Verwaltungsvermögen  12’000.00  12’000.00

Name / Sitz Art der Verpflichtung Datum Verfallzeit Verpflichtung in CHF Stand
01.01.2023

Zugang (+)
Abgang (-)

Stand 
31.12.2023

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)   

keine weiteren Verbindlichkeiten vorhanden  

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen etc.)

keine weiteren Verpflichtungen vorhanden

Bezeichnung Nominalwert Fälligkeit Kommentar Konto Stand
01.01.2023

Zugang (+)
Abgang (-)

Stand 
31.12.2023

Darlehen an private Organisationen   

keine Darlehen vorhanden

Total Darlehen im Verwaltungsvermögen

6.5 Beteiligungsspiegel

6.6 Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

6.7 Darlehensübersicht
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6.8 Sachanlagenspiegel Finanz- und Verwaltungsvermögen
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Entwicklung Rechnung 
2023

Voranschlag 
2023

Rechnung 
2022

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandsüberschuss (+) -260’240 448’956 267’829
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-) 784’401 -194’257 520’703

Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+) 911’392 1’579’356 2’233’233
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) 6’062’843 6’636’622 5’151’450

Richtwerte

Nettoschuld I pro Einwohner < 0 CHF
 0 – 1'000 CHF

1'001 – 2'500 CHF
2501 – 5'000 CHF

> 5'000 CHF

keine
geringe
mittlere
hohe
sehr hohe
Verschuldung

5’428 5952 4641
Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es 
eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre 
Anzahl ankommt.

Nettoverschuldungsquotient
< 100 %

100 – 150 %
> 150 %

gut
genügend
schlecht

318.19 % 430.30 % 330.91 %
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge 
bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die 
Nettoschulden abzutragen.

Selbstfinanzierungsgrad > 100 %
80 – 100 %

50 – 80 %
< 50 %

ideal
gut bis vertretbar
problematisch
ungenügend

39.51 % – 2.96 % 0.62 %
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitio-
nen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.

Selbstfinanzierungsanteil > 20 %
10 – 20 %

< 10 %

gut
mittel
schlecht

10.87 % – 0.88% 0.28 %
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur 
Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.

Zinsbelastungsanteil
0 – 4 %
4 – 9 %

> 9 %

gut
genügend
schlecht

0.56 % -0.06 % 0.13 %
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren 
Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je 
tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Kapitaldienstanteil
< 5 %

5 – 15 %
> 15 %

geringe Belastung
tragbare Belastung
hohe Belastung

6.61 % 7.81 % 5.64 %
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Lau-
fende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibun-
gen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf 
einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Investitionsanteil < 10 %
10 - 20 %
20 - 30 %

> 30 %

schwach
mittel
stark
sehr stark

26.32 % 28.16 % 31.76 %
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitio-
nen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.

6.9 Kennzahlen
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7.1  Bericht

Die Bauabrechnung Neubau Gemeindekanzlei schliesst 
mit Brutto-Baukosten von CHF 3’290’012.60 ab. 
Gegenüber der am 24. November 2019 durch die  
Stimm be völkerung bewilligten Ausgabenbewilligung von 
CHF 3.3 Mio. resultiert somit eine Kostenunterschreitung 
von CHF 9’987.40. 
Die Planung und Realisierung des Abbruchs und Neubaus 
der Gemeindekanzlei dauerte fast vier Jahre von Dezem-
ber 2019 bis Juni 2023. Die Bauabrechnung fällt sehr 
 erfreulich aus, was nicht selbstverständlich ist, musste 
doch ab 2020 infolge Corona-Pandemie teilweise eine 
massive Ver teuerung der Baumaterialien in Kauf genom-
men werden. 
Für die Umsetzung des Projekts Abbruch und Neubau der 
Gemeindekanzlei hat der Gemeinderat einen dreiköpfigen 
Lenkungsausschuss Neubau Gemeindekanzlei eingesetzt. 
Zwischen Dezember 2019 und Juni 2023 hat der Len-
kungsausschuss Neubau Gemeindekanzlei in 15 Sitzun-
gen die anstehenden Geschäfte behandelt.

Dem Lenkungsausschuss war es ein grosses Anliegen, 
dass nebst der Architektur auch der Einhaltung des 
 Baukredits von CHF 3.3 Mio. grosse Beachtung ge-
schenkt wird. Es brauchte viel Verhandlungsgeschick bei 
den  Arbeitsvergaben, viel Disziplin um das Notwendige 
vom Wünschbaren zu unterscheiden sowie die Bereit-
schaft, Kompromisse einzugehen, um das Ziel zu er-
reichen. Besonders erfreulich ist, dass der Grossteil der 
Arbeiten durch einheimische Handwerker ausgeführt 
 werden konnte. Dies führte dazu, dass sowohl die Quali-
tätsanforderungen wie auch die Termine eingehalten und 
der Bezug der neuen  Gemeindekanzlei planmässig im 
Juni 2022 stattfinden konnte.
Am Tag der offenen Tür am 22. April 2023 wurde die 
 Gemeindekanzlei eingeweiht und konnte von der Bevöl-
kerung besichtigt werden.

Kosten Abbruch und Neubau Kanzleigebäude

BKP Bezeichnung Kostenvoranschlag 
gemäss Kredit-
vergabe 
24. November 2019

Baukosten-
abrechnung 
effektiv

1 Vorbereitungsarbeiten CHF 208’000 CHF 212'358.80

2 Gebäude CHF 2'289’000 CHF 2'518’960.45

3 Umgebung CHF 250’000 CHF 524'576.00

4 Baunebenkosten CHF 123’000 CHF 34'117.35

5 Reserve CHF 430’000 CHF 0.00

Total CHF 3'300’000 CHF 3'290'012.60

Dank
Der Gemeinderat freut sich ausserordentlich über das 
 Ergebnis dieses während gesamthaft rund vier Jahren 
 erarbeiteten und realisierten Generationenprojekts und 
dankt allen Beteiligten für den geleisteten Einsatz.

7  Abrechnung Verpflichtungskredit Neubau Kanzleigebäude

Antrag des Gemeinderats

Der Gemeinderat beantragt, die Abrechnung des Verpflichtungskredites für das Projekt Abbruch und Neubau 

Gemeindekanzlei mit Kosten von CHF 3’290’012.60 zu genehmigen.
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7.2  Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Abrechnung 
der Ausgabenbewilligung Neubau Kanzleigebäude

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes 
für die Bezirke und Gemeinden die Abrechnung der Ausgabenbewilligung Neubau Gemeindekanzlei 
geprüft.

Für die Abrechnung der Ausgabenbewilligung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere 
Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. 

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so geplant und durch-
geführt, dass wesentliche Fehlaussagen in den Jahresrechnungen mit angemessener Sicherheit 
 erkannt werden. Wir prüften die Posten und Ausgaben der Abrechnung mittels Analysen und Er-
hebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende 
Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht die Abrechnung den gesetzlichen Bestimmungen und dem 
Beschluss der Urnenabstimmung vom 24. November 2019.

Wir beantragen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Lauerz, 21. März 2024  Philipp Schmidig, Präsident
    Katja Rickenbacher
    Anton Schuler
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Frau Beate Schönefeld-Wiemann, deutsche Staatsangehörige, wurde am  9. Sep-
tember 1967 in  Bochum in Deutschland geboren. Sie ist am 31. Januar 2006 in 
die Schweiz eingereist und lebt seit dem 1. Mai 2006 in Lauerz. 

Herr Ludwig Schönefeld, deutscher Staatsangehöriger, wurde am 23. Januar 
1964 in Gelsenkirchen in Deutschland geboren. Er ist am 31. Januar 2006 in die 
Schweiz eingereist und lebt seit dem  1. Mai 2006 in Lauerz.

Das Ehepaar Beate und Ludwig Schönefeld ist seit dem 19. Juli 2002 verheiratet. 
Sie haben keine Kinder. Frau Beate Schönefeld ist gelernte Reiseverkehrs kauffrau. 
Sie ist gemeinnützig tätig. Herr Ludwig Schönefeld hat als Journalist begonnen. 
Er besitzt einen Hochschulabschluss in Sozialwissenschaften, Geschichte und 
Literaturwissenschaft. Nach einer Kommunikations- und Managementlaufbahn in 
internationalen Unternehmen arbeitet er als Historiker, Publizist und Kommuni ka-
tions berater. 

Das Ehepaar Schönefeld ist bereits seit 2006 in Lauerz wohnhaft und fühlt sich 
bei uns sehr wohl. Sie interessieren sich sehr für die Belange in der Schweiz und 
im Kanton. Beide sind seit vielen Jahren Mitglieder im Kirchenchor. Ludwig Schö-
nefeld engagiert sich seit 2013 als Beisitzer im Vorstand der Genossenschaft 

8.1      Aufnahme des Ehepaares Schönefeld Beate und Ludwig in das Bürgerrecht von Lauerz 

8  Einbürgerungsgesuche
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Antrag des Gemeinderats

Dem Gesuch des Ehepaares Beate und Ludwig Schönefeld um Erteilung des Bürgerrechtes der Gemeinde 

Lauerz wird zugestimmt.

 Erschliessung Hasen. Man trifft das Ehepaar Schönefeld häufig bei öffentlichen 
Anlässen und Brauchtumsveranstaltungen. Sie kennen sich in unserer Gegend 
sehr gut aus. 

Die Gesuchsteller erfüllen die Bedingungen für den Erwerb des Kantons- und des 
Gemeinde bürgerrechtes. Es sind keine Gründe bekannt, die eine Verweigerung 
der Einbürgerung rechtfertigen würden. 

Die Einbürgerungskommission hat das Gesuch am 15. Februar 2024 behandelt 
und dem Gemeinderat beantragt, dass das Ehepaar Beate und Ludwig Schöne-
feld in das gemeindliche Bürgerrecht aufgenommen wird. Der Gemeinderat hat 
das Einbürgerungsgesuch mit Beschluss vom  23. Februar 2024 gutgeheissen. 
Die Einbürgerungsgebühr wird auf CHF 4’200 festgelegt.
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Herr Tasar Hüseyin, türkischer Staatsangehörige (Kurde), wurde in Adiyaman in 
der Türkei am  25. Februar 1985 geboren. Er ist am 23. August 2010 in die 
Schweiz eingereist und lebt seit dem 1. Februar 2018 in Lauerz. 

Seine Tochter, Tasar Viyan, türkische Staatsangehörige (Kurdin), wurde am   
21. April 2020 in Schwyz geboren und lebt seit Geburt in Lauerz. 

Tasar Hüseyin ist seit dem 6. Mai 2019 verheiratet mit Tasar geb. Karakus Cansel. 
Tasar Viyan ist ihre gemeinsame Tochter. 

Herr Tasar Hüseyin hat in seinem Heimatland an der Uni studiert und die Aus-
bildung zum Primarlehrer abgeschlossen. In der Schweiz hat er im 2017 einen 
SRK-Kurs besucht. Seit Juli 2017 arbeitet er im Pflegebereich und absolviert 
 aktuell berufsbegleitend die Grundbildung zum FAGE, welche noch bis im   
August 2024 dauert. Gegenwärtig arbeitet er in einem Pflegezentrum in Küss-
nacht als Pflegehelfer. 

Tasar Hüseyin und seine Familie fühlen sich wohl in der Schweiz. Er freut sich, Teil 
der Schweiz zu werden und auch an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen zu 
können. 

Herr Tasar Hüseyin und seine Tochter Hüseyin Viyan erfüllen die Bedingungen für 
den Erwerb des Kantons- und des Gemeindebürgerrechtes. Es sind keine Gründe 
bekannt, die eine Verweigerung der Einbürgerung rechtfertigen würden. 

Die Einbürgerungskommission hat das Gesuch am 15. Februar 2024 behandelt 
und dem Gemeinderat beantragt, dass Vater und Tochter in das gemeindliche 
Bürgerrecht aufgenommen werden. Der Gemeinderat hat das Einbürgerungs-
gesuch mit Beschluss vom 23. Februar 2024 gutgeheissen. Die Einbürgerungs-
gebühr wird auf CHF 4’200 festgelegt.

8.2       Aufnahme von Herrn Tasar Hüseyin und seiner Tochter Tasar Viyan in das Bürgerrecht 
von Lauerz 

Antrag des Gemeinderats

Dem Gesuch von Herrn Tasar Hüseyin und seiner Tochter Tasar Viyan um Erteilung des Bürgerrechtes der 

 Gemeinde Lauerz wird zugestimmt.
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